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So starten Sie solide in die Selbstständigkeit 

Die eigene Existenzgründung will gut durchkalkuliert sein: Diese Ausgabe von 

„Mittelstand Wissen“ bietet Ihnen fundierte Informationen zum Thema „Unter-

nehmensfi nanzierung für Existenzgründer“. 

Zur leichteren Archivierung bieten wir Ihnen die vorliegende Mai-Edition von 

„Mittelstand Wissen“ auch als hochaufl ösende Druckversion zum kostenlosen 

Download an.

Unternehmensfinanzierung 

für Existenzgründer

herausgegeben von Ausgabe Mai 2010

MITTELSTAND WISSEN

Check-Box: KfW-Startgeld & 

Finanzierungsfehler ...............

Checkliste I: 

Fit fürs Bankgespräch ..............

Checkliste II:

Die Finanzen im Griff ...............

Termine & Veranstaltungen ......

Linktipps ...........................

Impressum & Kontakt .........

Leitartikel

Unternehmensfi nanzierung für 

Existenzgründer ........................

Interview

Existenzgründung: Vier Fragen 

zum Thema Franchising ................
       
Statistik

Defi zite bei der Gründung ............

O-Ton

Auf dem Prüfstand: Ist Ihr Business-

plan fi t für die Bank? ....................

Frage-Antwort

4 Fragen an den DIHK ...............   

Tipps & Ratgeber

Auf einen Blick I: Förderprogramme ...

Auf einen Blick II: Sicherheiten ....

Unser Buchtipp ........................

Beteiligungskapital und Kredit ......

Anzeige 

News & Service

Titelthema

Unser Reisetipp: Kopenhagen ........

Der Rechtstipp ............................

Steuer-News ...............................

2

3

4

5

6

7

9

10

12

13

14

14

15

16

17

19

20

20

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV21BK9O7B8K01BTUH00U85M0M


News & Service

3„Unternehmensfi nanzierung für Existenzgründer“ - Mittelstand Wissen 05/2010   3

schäden werden von der Versicherung 

z.B. Schäden reguliert, die beim Be- und 

Entladen eintreten, Schäden, die ein 

Mitarbeiter bei einem Kunden verur-

sacht, Gebäudeschäden, Schäden an Lei-

tungen, Schäden durch Arbeitsmaschi-

nen und auch Produkthaftungsschäden. 

Mietsachen und Umweltschäden sollten 

ebenfalls in der Versicherung enthalten 

sein. Vermögensschäden sind nur versi-

chert, wenn sie auf einem Personen- oder 

Sachschaden beruhen. Hierzu zählt z.B. 

der Verdienstausfall eines Kunden, der ei-

nen Unfall im Betrieb hatte.

Versicherungsvertrag und Deckungssum-

me sollten individuell gemäß dem Ge-

schäftsbereich vereinbart werden. Stets 

sollte das Geschäftsrisiko im Vordergrund 

stehen. 

Im Versicherungsfall überprüft der Versi-

cherer, ob Ansprüche auf Schadensersatz 

bestehen, ob deren Höhe angemessen 

ist, und erstattet neben den Schadens-

kosten auch Aufwendungen für die Scha-

densregulierung, d.h. für Anwalt, Gericht 

und Sachverständige. 

Die Regeldeckungssumme liegt beim 

Basismodell für Personenschäden bei 

zwei Mio. Euro, für Sachschäden bei ei-

ner Mio. Euro und für versicherte Vermö-

gensschäden normalerweise bei 100.000 

Euro. Eine abweichende Vereinbarung ist 

möglich und sollte auch bei einem beste-

henden höheren Haftungsrisiko getrof-

fen werden. Denn die darüber hinaus-

gehenden Kosten muss der Versicherte 

selbst tragen. 

Ändern sich die Risiken nachträglich, 

sollte man die Betriebshaftpfl ichtversi-

cherung ebenso anpassen. 

Weitere Schutzmaßnahmen

Die Firmenhaftpfl ichtversicherung bie-

tet viel Raum für maßgeschneiderte 

Lösungen. Je nach Interessen lassen 

sich speziell auf das Unternehmen ab-

gestimmte Regelungen treffen und wei-

tere Geschäftsrisiken über Zusatzversi-

cherungen absichern. Gehört etwa der 

Umgang mit gefährlichen Gütern zum 

Firmenalltag, ist zusätzlich eine Umwelt-

haftpfl ichtversicherung ratsam. Das gilt 

gleichfalls für Herstellungs- und Weiter-

verarbeitungsunternehmen, die sich mit 

einer Produkthaftpfl ichtversicherung opti-

mal für Rückruf- und Austauschaktionen 

rüsten können. Wer als Dienstleistungs- 

und Finanzunternehmen dem Risiko von 

Vermögensschäden ausgesetzt ist, die 

nicht über die Firmenhaftpfl icht abge-

deckt sind, der kann sich mit einer Ver-

mögensschadensversicherung schützen. 

Wichtig ist, dass die Betriebshaftpfl icht-

versicherung nur für gesetzliche Haf-

tungsfälle einspringt. Der Versicherer 

muss Schäden nicht erstatten, wenn die 

Haftung vertraglich erweitert wurde. Wird 

z.B. mit einem Geschäftspartner für die 

Gewährleistung eine Vereinbarung ge-

troffen, die über die gesetzliche Haftung 

hinausreicht, muss der Versicherer nicht 

leisten. Wenn es um Verträge mit Part-

nern und Kunden geht, sollte man auch 

darauf ein besonderes Augenmerk rich-

ten. Eine umfassende rechtliche Beratung 

ist sowohl für eine passende Versicherung 

als auch im Geschäftsalltag zu empfeh-

len. Dann ist Ihr Unternehmen im Haf-

tungsfall optimal aufgestellt.                     ....                                     

Esther Wellhöfer
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Ein kleines Missgeschick oder ein ver-

schuldeter schwerer Unfall – im Ge-

schäftsleben haften Unternehmer per-

sönlich auf Schadensersatz für Schäden 

Dritter. Deshalb sollte man sich absichern. 

Weil die fi nanziellen Folgen für Betrieb 

oder Gewerbe existenzielle Auswirkungen 

haben können, empfi ehlt sich für diese 

Schadensfälle eine Betriebshaftpfl icht-

versicherung. Zudem fordern Banken oft 

eine solche Versicherungspolice für die 

Kreditvergabe. Je nach Betriebsart und 

spezifi schem Haftungsumfang bieten 

die Versicherer abgestimmte Modelle für 

viele Branchen an, etwa für Baubranche, 

Handwerksbetriebe, Einzelhandel, Gast-

stättengewerbe oder Gesundheitsbran-

che. 

Sowohl natürliche als auch juristische 

Personen können eine Firmenhaftpfl icht-

versicherung abschließen. Versichert sind 

dann Schäden Dritter, die bei der betrieb-

lichen Tätigkeit durch den Versicherten 

oder seine Mitarbeiter verursacht werden. 

Die Betriebshaftpfl icht basiert auf der ge-

setzlichen Verschuldenshaftung (§ 823 

Bürgerliches Gesetzbuch/BGB) und der 

gesetzlichen Gefährdungshaftung wegen 

der Betriebsgefahr von Maschinen, Pro-

dukten oder Fahrzeugen. Vorsätzlich ver-

ursachte Schäden sind nicht versichert, 

die Ersatzpfl icht beginnt bei grob fahrläs-

sig verursachten Schäden. 

Schäden und Leistungsumfang

Geschützt sind Personen-, Sach- und 

auch Vermögensschäden. Bei Personen-

schäden werden Behandlungskosten, 

Schmerzensgeld und sogar eventuelle 

Rentenansprüche erstattet. Als Sach-

Der Rechtstipp: Betriebshaftpfl ichtversicherung - Schutz nach Risiko
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